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Solo-Selbständigkeit in Deutschland: 
Bedeutung und Struktur 

Zunehmende Bedeutung der Soloselbständigkeit 
 Mittlerweile 2,35 Millionen (mehr als 

Selbständige mit Beschäftigten) 

 Starker Anstieg seit den 80er 
Jahren 

 Im Unterschied zu anderen 
europäischen Ländern geringes 
Niveau, aber höhere Dynamik 

 Besonders starker Anstieg zwischen 
2003 und 2005  

• Reformen auf dem Arbeitsmarkt  

• Novelle der Handwerksordnung (Zunahme 
im Baugewerbe)   

 Geht einher mit generellem Trend 
zu kleineren Unternehmensgrößen  

 



Solo-Selbständigkeit in Deutschland: 
Bedeutung und Struktur 

Soloselbständigkeit nach Branchen 

 

 Großteil der Soloselbständigen in 

• öffentlichen und privaten 
Dienstleistungen (29%) 

• Grundstückswesen, Vermietung und 
Verpachtung, wirtsch. 
Dienstleistungen (23%) 

• Handel und Gastgewerbe (17%) 

 

 Dort auch am meisten Selbständige mit 
Beschäftigten, jedoch mehr Solo-SB 
(Ausnahme: Handel und Gastgewerbe) 

 



Solo-Selbständigkeit in Deutschland: 
Bedeutung und Struktur 

Branchendynamik der Soloselbständigen 
 

 Zahl der Soloselbständigen 

• stark gestiegen in öffentlichen und 
privaten Dienstleistungen sowie 
Grundstückswesen & wirtsch. 
Dienstleistungen 

• konstant in Handel und Gastgewerbe 

 Anteil der Solo-SB an allen SB 

• steigend in öffentlichen und privaten 
Dienstleistungen 

• rückläufig in Grundstückswesen & 
wirtsch. Dienstleistungen 

• konstant in Handel und Gastgewerbe 



Solo-Selbständigkeit in Deutschland: 
Bedeutung und Struktur 

 

Veränderte Struktur der Soloselbständigkeit 

 Soloselbständigkeit umfasst zunehmend Tätigkeiten, die bisher eher in 
abhängiger Beschäftigung ausgeübt wurden  

• Insbesondere hoher absoluter Anstieg der soloselbständigen Künstler/innen, 
Lehrer/innen, Kosmetiker/innen und Unternehmensberater/innen  

• Höchste relative Zuwächse bei Hausmeistern/innen, Gebäudereinigern/innen (jeweils 
300%!!!)  

• Abgenommen hat die absolute Zahl der Soloselbständigen seit 1998 nur in drei 
Berufsgruppen: bei Landwirten, Kaufläuten und Händlern, sowie Hoteliers und 
Gastwirten  

 



Solo-Selbständigkeit in Deutschland: 
Bedeutung und Struktur 

Zusammensetzung der Soloselbständigen 

 Zunehmend mehr Frauen 
(eigene Anwartschaften) 

• Bei Entscheidung für SB 
häufiger Solo-SB. 

• Öffentliche & private DL 
größter und zunehmender 
Bereich für Solo-SB: Mehr 
Frauen als Männer. 

 
 Ausländer/innen bei den Solo-SB überrepräsentiert. 
 Häufig Ältere 

• Solo-SB im Durchschnitt älter als abhängig Beschäftigte und etwas 

jünger als SB ohne Beschäftigte. 

• Ältere nach wie vor mit besonderen Problemen am Arbeitsmarkt. 

 



Soloselbständigkeit als Übergangsarbeitsmarkt 

 Solo-SB ist häufig nur von kurzer Dauer (ein Drittel weniger als drei Jahre, 
davon 90% nur einmalig). 

 Zunahme der Übergänge 

• Starke Zunahme der Übergänge von Nicht-Beschäftigung und abhängiger 
Beschäftigung in die Soloselbständigkeit. 

• Starkes Wachstum der Übergänge von Solo-SB in abhängige 
Beschäftigung; Niveau der Übergänge bei Frauen bedeutsamer als bei 
Männern. 

 Übergangsarbeitsmarkt vor allem in Deutschland. In anderen Ländern 
geringere Übergangsraten. 

 Funktion als Übergangsarbeitsmarkt in abhängige Beschäftigung stark 
ausgeprägt bei Wachstumsberufen der Solo-SB im Bereich gering 
qualifizierter Tätigkeiten.    

 Hohe Übergänge von der Solo-SB in Arbeitgeber-SB eher in Bereichen der 
klassischen SB und im Sektor Verkehr und Nachrichtenübermittlung. 



Sozio-ökonomische Situation 

 Solo-SB 15- bis unter 65-Jährige in Vollzeit verdienen deutlich weniger als 
SB mit Beschäftigten und etwas mehr als abhängig Beschäftigte 

 Sehr hoher Anteil von Solo-SB in den untersten Einkommensgruppen  

• 29% mit einem monatlichen Nettoeinkommen von unter 1.100 Euro €; 
Selbständige mit Beschäftigten: 12%; abhängig Beschäftigte: 16%).  

 Extrem hohe Einkommensspreizung innerhalb der Gruppe der Solo-SB. 

• Anteil der Solo-SB mit monatlichem Nettoeinkommen von 2.900 Euro und mehr 
bei 16% (SB mit Beschäftigten 39%; abhängig Beschäftigte 11%).  

 Solo-SB verfügen häufiger als abhängig Beschäftigte, aber seltener als SB 
mit Beschäftigten über zusätzliche Einkommen. 

 Höchster Teilzeitanteil von allen Erwerbsformen sowie größte Spreizung 
der Arbeitszeiten. 

 



Sozio-ökonomische Situation 

 

 

 

 

 Große Variation der Einkommen 
über Branchen und Berufe 

 Anteil in der untersten 
Einkommensklasse bei Hoteliers 
und Gastwirten am höchsten. 

 



Sozio-ökonomische Situation 

 

 Bei Solo-SB doppelt so hohe 
Rentenanwartschaften wie bei SB 
mit Beschäftigten 

 Aber auch deutlich geringere 
Nettogeld- und Sachvermögen.  

 Dennoch Solo-SB mit höheren 
Vermögen als  

• Vorarbeiter 

• Meister 

• Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit.  

 Solo-SB v.a.  

• im DL-Bereich 

• als Folge einer Existenzgründung aus 
Arbeitslosigkeit.  

In solchen Fällen nur wenig 
Vermögen vorhanden. 

 



Sozio-ökonomische Situation 

 Weiterhin große Qualifikationsspreizung 

• Zunahme von Soloselbständigen mit hohen schulischen und beruflichen 
Qualifikationen aufgrund der zunehmenden Soloselbständigkeit im 
Dienstleistungsbereich. 

• Geringer qualifizierte Soloselbständigkeit in der Landwirtschaft abnehmend, in 
Handel und Gastronomie stagnierend, bei Gebäudereinigern/innen und 
Hausmeistern/innen zunehmend.  

• Reduzierung des Anteils der soloselbständigen Techniker bzw. Meister in Folge 
der veränderten Handwerksordnung. Zunehmende Zahl der Soloselbständigen 
mit Lehre. 

 



Ausgangslage: Freiwillige (Weiter-)Versicherung in der 
ALV 

Regelung von 2006 bis 2010 

 Nach § 28a SGB III können Selbständige sich seit dem 01.02.2006 auf Antrag freiwillig in 
der Arbeitslosenversicherung versichern.  

 Voraussetzungen:  

• Selbständige Tätigkeit muss mindestens 15 Arbeitsstunden pro Woche umfassen.  

• Antragsteller muss innerhalb der letzten zwei Jahre mindestens 12 Monate (nicht unbedingt 
fortlaufend) in einem Versicherungspflichtverhältnis gewesen sein oder vorher eine 
Entgeltersatzleistung bezogen haben.  

• Der Antrag ist innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat zu stellen. 

 Beiträge 

• Einkommensunabhängige Beiträge auf Basis einer festen Bezugsgröße (für 2010 in Westdeutschland 
2.555 € und in Ostdeutschland 2.170 €).  

• Beitragssatz beträgt 2,8% der Bezugsgröße, wobei Selbständige bisher nur 25% des Beitragssatzes 
gezahlt haben (17,89 Euro West, 15,19 Euro Ost).  

 Höhe des Arbeitslosengeldes  

• richtet sich nach einem fiktiven Arbeitsentgelt, das nach der angestrebten Beschäftigung und den 
dafür erforderlichen Qualifikationen, sowie der Steuerklasse und sozialen Faktoren wie Anzahl der 
Kinder variiert.  

• variiert bisher zwischen 405,90 € (ohne Ausbildung, Ost, Steuerklasse V, ohne Kind) und 1.364,10 € 
(Hochschulabschluss, West, Steuerklasse III, mit Kind). 

 Bezugsdauer  

• hängt von den Versicherungszeiten der Person und von ihrem Alter ab und beträgt in der Regel die 
Hälfte der Dauer des Versicherungsverhältnisses bis zu einer maximalen Bezugsdauer von 12 Monaten 
und kann auf bis zu 24 Monate erhöht werden, wenn das 58. Lebensjahr vollendet wurde. 



Ausgangslage: Freiwillige (Weiter-)Versicherung in der 
ALV 

Nutzung der bisherigen Regelung 

 Insgesamt 305.442 bewilligte Anträge von Selbständigen (7,4% bezogen auf alle 4,14 
Millionen Selbständigen im Jahr 2009).  

 Differenzierungen zwischen Solo-SB und SB mit Beschäftigten sind nicht möglich. 

 

Geplante Regelung nach 2010 

 Ausschlussfrist, innerhalb derer ein Antrag gestellt werden kann, auf drei Monate 
ausgeweitet. 

 Die Beiträge für Selbständige werden erhöht auf 50% des Beitragssatzes für das Jahr 2011 
und für das erste Jahr der Mitgliedschaft und auf 100% des Beitragssatzes danach.  

 Einführung der Möglichkeit der Kündigung der Versicherung, die jedoch erstmals nach fünf 
Jahren mit einer Frist von drei Monaten möglich ist. 

 

Kritik 

 Der gewählte einheitliche Beitragssatz ist willkürlich und in Anbetracht der großen 
Einkommensspreizung bei den Soloselbständigen nicht problemadäquat. 

 Kaum Anreize zur freiwilligen Versicherung für Selbständige mit geringer Qualifikation 

 Für Selbständige mit hohen Einkommen sind die Leistungen der ALV bei weitem nicht 
Lebensstandard sichernd.  



ALV von (Solo-)Selbständigen im europäischen 
Vergleich 

Drei Modelle: 

 Modell der Pflichtversicherung auch für Selbständige (zum Beispiel in Großbritannien) 

• SB zahlen dabei sowohl einen fixen Betrag pro Woche als auch einen Anteil ihres 
Einkommens, der aber unter dem Beitragssatz der abhängig Beschäftigten liegt.  

• SB, bei denen der Versicherungsfall eintritt, erhalten nur bedarfsorientierte Zahlungen. 

  Modell der freiwilligen Versicherung (zum Beispiel in Schweden und Dänemark) 

• Einkommens- und beitragsunabhängige Grundsicherung, …  

• … die um eine freiwillige Mitgliedschaft in einem ALV-Fond erweitert werden kann 
(führt im Versicherungsfall zu höheren Zahlungen, abhängig vom 
Durchschnittseinkommen der vergangenen drei Jahre).  

• Beitragsbemessung nach deklariertem Einkommen 

 Modell der erweiterten Rahmenfrist (z.B. in den Niederlanden) 

• Nach dem Übergang von einer abhängigen Beschäftigung in die Selbständigkeit 
besteht für weitere 18 Monate der Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn die 
neugegründete Firma nachgewiesener Maßen wieder abgewickelt wurde.  

 

 Mischformen (z.B. in Deutschland und Österreich) 

• In Österreich bleiben einmal erworbene Ansprüche auf Arbeitslosengeld aus einer 
unselbständigen Beschäftigung unter bestimmten Bedingungen unbefristet erhalten. 

• Freiwillige (Weiter-)Versicherung mit drei Beitrags- und Leistungsstufen. 



Politische Optionen 

1. Weitere Öffnung der Möglichkeit zur freiwilligen Versicherung in der 
gesetzlichen ALV 

• z.B. Verzicht auf die Bedingung, dass der Antragsteller innerhalb der letzten 
zwei Jahre mindestens 12 Monate in einem Versicherungspflichtverhältnis 
gewesen sein oder vorher eine Entgeltersatzleistung bezogen haben muss. 

2. Modifikation der Beitrags- und Leistungsbemessung  

• gemäß dem Vorgehen in Schweden (nach deklariertem Einkommen) oder 
Österreich (selbst gewählte Stufen) 

• Beteiligung der Auftraggeber analog z.B. zur Künstlersozialkasse 

3. Verlängerung der Anspruchszeiten aus der gesetzlichen ALV beim Übergang 
in die Selbständigkeit. 

4. Einführung einer Pflichtversicherung für Selbständige 

- mit bestimmten Merkmalen, beispielsweise bis zu einer bestimmten 
Einkommenshöhe oder bis zu einer bestimmten Unternehmensgröße. 

- in den ersten 2 bis 5 Jahren des Bestehens einer Selbständigkeit bzw. eines 
neuen Betriebes.  

5. Einführung einer generellen Versicherungspflicht für alle Beschäftigten nach 
dem Vorbild Großbritanniens. 

6. Umstieg auf allgemeine steuerfinanzierte Grundsicherungsleistungen 
analog zum schwedischen System. Eine beitragsfinanzierte ALV wäre dann 
nur eine aufstockende Leistung zur Lebensstandardsicherung. 




